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Vorwort 

Die Gemeinde Handewitt mit den Ortsteilen Ellund, Gottrupel, Haurup-Hüllerup, Handewitt 

und Timmersiek gibt es seit dem 29. Februar 2008 in dieser Form nicht mehr. Deshalb wird 

der Modellplan für diese Gemeinde als ĂAltñ-Handewitt bezeichnet. 

Die Daten, die dem Modellplan ĂAltñ-Handewitt zugrundeliegen, stammen aus dem Jahr 2005 

und stimmen mit der heutigen Gemeinde Handewitt nicht mehr überein. Somit sind Verglei-

che mit der am 01. März 2008 neu gebildeten Gemeinde Handewitt nicht möglich. Die gilt 

auch für die Vorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung und den Beschlussvorschlag, 

die beispielhaft sind und mit den tatsächlichen Gegebenheiten nicht oder nicht mehr über-

einstimmen. 

Ich bin der Gemeindevertretung, ihren Ausschüssen und dem Bürgermeister sehr dankbar, 

dass sie diese Daten der Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein zur weiteren Verwen-

dung überließen und Ihnen damit die Möglichkeit geben, aus diesem Beispiel Anregungen 

und Hinweise für das Erstellen Ihres eigenen Feuerwehrbedarfsplans zu erhalten. 

 

Gerhard Brüggemann 
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Vorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung am XX. 

August 2008 

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes wurde im Auftrag des Finanzausschusses der 

Gemeinde Alt-Handewitt von der Gemeindewehrführung der Gemeindefeuerwehr Handewitt 

in Abstimmung mit dem für das Feuerwehrwesen zuständigen Finanzausschuss aufgestellt 

und abgestimmt. 

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans wurde in der gemeinsamen Sitzung des Finanzaus-

schusses und der Gemeindewehrführung am XX. Juli 2008 beraten und zur weiteren Umset-

zung empfohlen. 

Mit der Beschlussfassung des Feuerwehrbedarfsplans durch den Gemeinderat der Gemein-

de Alt-Handewitt verfügt die Gemeinde über eine Planungsgrundlage für das Feuerwehrwe-

sen. Der Feuerwehrbedarfsplan ist der weiteren Entwicklung der Gemeinde und den sich 

daraus ergebenden Auswirkungen für das Feuerwehrwesen anzupassen und entsprechend 

fortzuschreiben. In der Abschätzung der Gefahrenrisiken einer Gemeinde ist der übliche Um-

fang der Technischen Hilfe durch die Feuerwehr enthalten. Besondere Risiken, die darüber 

hinaus zusätzliche Anforderungen an die Technische Hilfe stellen, sind im Feuerwehrbe-

darfsplan gesondert ausgewiesen. 

Dem Gemeinderat wird der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans mit folgenden Maßnahmen 

zur Beschlussfassung empfohlen: 

Einleiten der Beschaffung eines LF 10/6 und Zuweisen des Löschfahrzeuges in die Orts-

feuerwehr Ellund. 

Zuweisen des TSF-W der Ortsfeuerwehr Ellund an die Ortsfeuerwehr Handewitt. 

Die mit dem Fahrzeugkonzept verbundenen Maßnahmen führen in ihren Ergebnissen in den 

Ausrückebereichen Ellund und Handewitt zu ausgeglichenen Sicherheitsbilanzen. 

Die defizitäre Sicherheitsbilanz im Ausrückebereich Haurup-Hüllerup begründet sich im Feh-

len von drei Fahrzeugpunkten. Maßnahmen zum Ausgleich der Sicherheitsbilanz sind in die-

sem Fall nicht erforderlich. 

Bis XX. Januar 2009 durch eine Alarm- und Ausrückordnung ein befristetes Kompensieren 

und Optimieren der im Ausrückebereich Haurup-Hüllerup fehlenden Einsatzfunktionen mit 

Atemschutz durch das Zufahren der Ortsfeuerwehr Handewitt mit den Löschfahrzeugen LF 

16/12 und TLF 16/25 sicherstellen. 

Gezielte Personalentwicklungskonzepte für die Ausrückebereiche Haurup-Hüllerup und 

Handewitt durch zwischen der Gemeinde Alt-Handewitt als Träger des Feuerwehrwesens 
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und der Gemeindefeuerwehr gemeinsame und abgestimmte Maßnahmen zur Personalge-

winnung. 

Über die Ergebnisse ist dem Finanzausschuss als Vertreter des Trägers des Feuerwehrwe-

sens bis zum XX. März 2009 zu berichten. 
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Beschlussvorschlag 

Die Gemeindevertretung beschließt den vorgelegten Feuerwehrbedarfsplan und die zum 

Ausgleich der Sicherheitsbilanz vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Der Vorsitzende des Finanzausschusses wird gebeten, der Gemeindevertretung bis zum XX. 

Dezember 2008 über den Sachstand zu berichten. 

Dem Bürgermeister wird vorgeschlagen, mit der Gemeindewehrführung folgende Vereinba-

rung zu schließen: 

Die Gemeinde Alt-Handewitt als Träger des Feuerwehrwesens, vertreten durch den Bürger-

meister, und die Gemeindefeuerwehr, vertreten durch den Gemeindewehrführer, vereinbaren 

das Erarbeiten eines gemeinsamen Personalgewinnungskonzeptes zum Erhalt der Leis-

tungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr. Die Gemeindewehrführung wird die für die Ausbil-

dung der Funktionen erforderlichen Voraussetzungen schaffen und die Einsatzkräfte für ihre 

Funktionen ausbilden. 

Für den Ausrückebereich Haurup-Hüllerup wird gemeinsam durch die Gemeindewehrführung 

mit dem Ausrückebereich Handewitt eine Alarm- und Ausrückeordnung erarbeitet, die die 

Verfügbarkeit der erforderlichen Funktionen an schutzzielrelevanten Einsatzstellen ermög-

licht. 

Für den Fall, dass die Verfügbarkeit der erforderlichen Funktionen an den schutzzielrelevan-

ten Einsatzstellen nicht durch eine Alarm- und Ausrückeordnung sichergestellt wird, ist dies 

dem Bürgermeister durch den Gemeindewehrführer unmittelbar zu berichten. 
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1. Grafische Übersicht 
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2. Vorbemerkungen 

Der Feuerwehrbedarfsplan ist modellhaft und entbindet weder den Träger des Feuerwehr-

wesens noch die Gemeindewehrführung von ihren Sorgfaltspflichten, einen auf die regiona-

len Besonderheiten abgestellten Feuerwehrbedarfsplan zu erarbeiten und zu vereinbaren. 

Das Ermitteln der Risikoklassen ist bis zu 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern anwend-

bar. Dies entspricht dem Schwellenwert zum Einrichten einer Berufsfeuerwehr, deren Pla-

nungsgrößen in Teilen anderen Bewertungen unterliegen als denen, die für die Freiwillige 

Feuerwehr zugrundeliegen. 

Bitte beachten: 

Zur besseren Übersicht wurden die in die Vorlage eingefügten Daten der Modellgemeinde 

Alt-Handewitt grau unterlegt. Im fertigen Feuerwehrbedarfsplan entfallen die grauen Markie-

rungen und dieser Hinweis kann entfernt werden. 
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3. Einleitung 

Der Feuerwehrbedarfsplan bildet die Entscheidungsgrundlage für die verantwortlichen Gre-

mien des Trägers des Feuerwehrwesens. 

Ziel der Feuerwehrbedarfsplanung ist es, auf den Grundlagen 

 des kritischen Wohnungsbrandes, 

 den dafür geltenden Bemessungswerten und 

 dem in Schleswig-Holstein angewandten Merkblatt zur Ermittlung notwendiger 

Feuerwehrfahrzeuge (Löschfahrzeuge) aufgrund von Risikoklassen 

den für eine leistungsfähige Feuerwehr erforderlichen Bedarf festzustellen. 

Verantwortlich für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist als Träger des Feuerwehrwesens 

die Gemeinde (pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit der Gemeinde). Für die organisa-

torische und fachtechnische Einsatzbereitschaft der Feuerwehr trägt die Gemeindewehrfüh-

rung die Verantwortung. 

Die Vereinbarungen zwischen dem Träger des Feuerwehrwesens und der Gemeindewehr-

führung schaffen Planungs- und Handlungssicherheit in den jeweiligen Verantwortungsberei-

chen. 

Der Feuerwehrbedarfsplan wird auf der Grundlage einer fachlichen Risikobeschreibung ers-

tellt. Als Schutzziel wird der kritische Wohnungsbrand angenommen, dessen Eintrittswahr-

scheinlichkeit gleichermaßen für alle Gemeinden in Schleswig-Holstein zutrifft. Das Ergebnis 

der fachlichen Risikobeschreibung kann aber auch die Definition spezieller Schutzziele erge-

ben. 

Auf der Grundlage der Risikobeschreibung der Gemeinde lassen sich aus dem Feuerwehr-

bedarfsplan die Sicherheitsbilanz, die erforderlichen Löschfahrzeuge und die feuerwehrtech-

nische Beladung (Einsatzmittel), die zeitliche und räumliche Erreichbarkeit im Einsatzgebiet 

oder der Ausrückebereiche (Hilfsfrist) sowie die notwendigen Funktionen (Einsatzkräfte) er-

mitteln. 

Aus dem Abgleich der Risikobeschreibung (Risikoklasse) mit den verfügbaren Einsatzmitteln 

(Fahrzeugpunktwerten) ergibt sich die Sicherheitsbilanz. 
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Um bei einem kritischen Wohnungsbrand die Menschenrettung durchzuführen und den 

Brand zu bekämpfen, müssen zeitgleich folgende Bemessungswerte erfüllt sein 

 die Einsatzmittel (Löschfahrzeuge und feuerwehrtechnische Beladung) 

 die Eintreffzeit (Hilfsfrist) 

 die Funktionen (Einsatzkräfte) 

Das Festlegen des Erreichungsgrades, in wie vielen Fällen die Feuerwehr innerhalb der 

Hilfsfrist mit den erforderlichen Einsatzkräften und den Einsatzmitteln die Einsatzstelle errei-

chen soll, ist im Rahmen der rechtlichen Regelungen die Ermessensentscheidung des Trä-

gers der Feuerwehr und bestimmt die Qualität der Feuerwehr. Die Gemeinden haben nach 

dem Brandschutzgesetz als Selbstverwaltungsaufgabe zum Sicherstellen des Abwehrenden 

Brandschutzes und der Technischen Hilfe eine den örtlichen Verhältnissen angemessene 

leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Eine Festlegung, welcher Erreichungsgrad noch 

zulässig ist, erfolgte bisher nicht. Im Allgemeinen wird aber davon ausgegangen, dass der 

Erreichungsgrad als untere Grenze 80 % nicht unterschreiten darf. 

Nur bei Einsätzen, die durch das Einsatzstichwort erkennbar unterhalb des kritischen Woh-

nungsbrandes liegen, kann von der geltenden Anzahl an Einsatzkräften und den Einsatzmit-

teln abgewichen werden. Allerdings ist die Hilfsfrist auch in diesen Fällen einzuhalten. 

Die aus der Feuerwehrbedarfsplanung ableitbaren Maßnahmen zum Ausgleich einer von 

den Sollwerten abweichenden Sicherheitsbilanz werden mit Hilfe der Stellschrauben aus der 

Handlungsmatrix geprüft, beurteilt und als Maßnahmen für den Entscheidungsvorschlag 

fachlich vorbereitet. 

Bei Veränderungen im Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr (aber auch in den Ausrück-

ebereichen ihrer Ortsfeuerwehren) mit Auswirkungen auf die Sicherheitsbilanz und die dar-

aus folgende Vereinbarung muss der Feuerwehrbedarfsplan fortgeschrieben werden.  

Aus den Langzeitstudien des Sachversicherungsgeschäftes ist ersichtlich, dass sich der An-

teil der Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherungen im Verhältnis zu den Feuer-

Sachversicherungen deutlich erhöht hat. Die Auswertung der Betriebsschließungen und 

Standortverlagerung infolge eines Schadenfeuers zeigt, dass ein sehr hoher Anteil der ge-

schädigten Betriebe ihre Produktion nicht oder nicht wieder an diesem Standort aufnehmen. 

Deshalb ist es im Interesse des Trägers der Feuerwehr, ortsansässige Betriebe durch eine 

leistungsfähige Feuerwehr zu schützen, Schadenfeuer durch schadenarme Einsatztaktiken 

zu begrenzen und damit die Betriebsunterbrechung zu minimieren. Die Leistungsfähigkeit 

der Feuerwehr trägt zur Standortsicherheit und somit zum Erhalt der Arbeitsplätze in der 

Gemeinde  
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4. Detailbeschreibung der Gemeinde 

4.1. Gebietsbeschreibung 

Stichworte sind:  Verwaltungsgliederung und -aufbau 

4.2. Geografische Lage 

Die Gemeinde Alt-Handewitt liegt etwa 40 

km nördlich der Kreisstadt Schleswig im 

Kreis Schleswig-Flensburg. Im Norden 

grenzt Handewitt an das Königreich Däne-

mark, im Osten an die kreisfreie Stadt Flens-

burg sowie die Gemeinden Harrislee, im 

Westen hingegen an die Gemeinden des 

Amtes Schafflund und im Süden bzw. Süd-

osten an die Gemeinden Jarplund-Weding 

sowie Sankelmark und Wanderup. 

4.3. Struktur der Gemeinde 

Die Gemeinde Alt-Handewitt ist 64,89 km2 groß und hatte zum Stichtag 31. März 2007 in-

sgesamt 6.478 Einwohnerinnen und Einwohner. 

Das Bild der Gemeinde wurde ursprünglich von der Landwirtschaft geprägt. Hand-

werksbetriebe, Hoch- und Tiefbaufirmen, Omnibusbetriebe, Handel, Banken, Zulieferbetriebe 

für die EDV-Branche und weitere Dienstleistungsunternehmen sind mittlerweile jedoch erstes 

Standbein für eine wachsende Wirtschaftsregion geworden. Arzt- und Zahnarztpraxen, me-

dizinische Versorgungsbetriebe und gastronomische Betriebe runden das Angebot ab. 

Zum Überwinden der durch Randlage und Verkehrsferne bedingten Wirtschafts-schwäche 

der in der Landschaft Geest gelegenen Gemeinde Alt-Handewitt erwartet die Gemeinde die 

besondere Hilfe und Förderung durch den Kreis Schleswig-Flensburg und das Land Schles-

wig-Holstein in Verbindung mit den Förderungsprogrammen des Bundes, zumal im gesam-

ten Amtsbereich noch keine Gemeinde als zentraler Ort (Stadtrandkern II. Ordnung bzw. 

ländlicher Zentralort) ausgewiesen ist, obwohl die Gemeinde Alt-Handewitt anerkannterma-

ßen zentralörtliche Funktionen wahrnimmt. 
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4.4. Bevölkerung 

Die Risikobeschreibung geht davon aus, dass das Risiko in einer Gemeinde grundsätzlich 

von der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner abhängt. Die der ermittelten Risi-

koklasse zugrundegelegte Anzahl der Ein-

wohnerinnen und Einwohner ist der Anlage 

A1 zu entnehmen. Eine Erhöhung des Risi-

kos erfolgt aufgrund der Art der Bebauung, 

der geografischen und topografischen Ge-

gebenheiten, der Nutzung sowie sonstiger 

Gegebenheiten, die eine zusätzliche Ge-

fährdung bedeuten können. 

Die Gemeinde Alt-Handewitt grenzt an den 

Stadtrand von Flensburg. Ortsteile wie Timmersiek, Unaften sind sehr stark als Pendlerorts-

teile geprägt. Durch Ihre Infrastruktur gewinnt die Gemeinde immer mehr im Bereich des 

Tourismus an Bedeutung. Der Ausländeranteil ist als gering einzustufen. 

4.5. Bebauung 

Die Bebauung der einzelnen Ortsteile ist größtenteils maximal dreigeschossig. Im Ortsteil 

Handewitt ergeben sich in Abstimmung mit den Umlandgemeinden im Wohnungsbau noch 

weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Auch die Gewerbeansiedlung ist in Zusammenarbeit mit 

der WEG als positiv zu bewerten. 
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4.6. Bauliche Objekte besonderer Art und Nutzung 

4.6.1. Einrichtungen mit großen Menschenansammlungen 

Im Ortsteil Handewitt befinden sich die Grund- und Hauptschule einschließlich Förderklassen 

(Schulzentrum Handewitt) mit einer Großsporthalle (1.500 Plätzen). 

Ein Autohof, direkt an der Autobahnabfahrt Handewitt gelegen, setzt mit seiner Infrastruktur 

(ETAP-Hotel, Grenzmarkt, Tankstelle, In-, Outdoor-Spielpark,é) neue, positive Impulse. 

4.6.2. Gebäude mit hilfs- oder betreuungsbedürftigen Personen 

Die Gemeinde Alt-Handewitt betreibt eine gemeindliche Seniorenwohnanlage mit zwölf al-

tersgerechten Wohnungen sowie einer 

angegliederten Sozialstation und Begeg-

nungsstätte. 

Weiterhin hat sich ein privat geführtes 

Pflegezentrum mit 67 Pflegeeinheiten an-

gesiedelt. 

Insgesamt gibt es in der Gemeinde Alt-

Handewitt 5 Kindergärten bzw. Kinderta-

gesstätten. Ein Jugendzentrum mit einem 

hauptamtlichen Betreuer steht den Jugendlichen der Gemeinde zur Verfügung. 

4.6.3. Kultureinrichtungen und Denkmäler 

Es sind keine in diesem Zusammenhang nennenswerten Kultureinrichtungen und Denkmäler 

vorhanden. 

4.6.4. Sonstige besondere Objekte 

Im Ortsteil Handewitt befinden sich mit der Wickinghalle 

(max. 1.500 Besucherinnen und Besucher) und dem 

Fun-Park (max. 2.750 Personen) zwei größere Verans-

taltungsstätten. Mehrere Tankstellen (Benzin, Diesel 

und Gas) haben sich im Ortsteil Handewitt angesiedelt. 

Ferner verbindet sich mit einem großen Autohof mit 

Verbrauchermarkt und 100 LKW-Stellplätzen direkt an 

der Abfahrt A 7 Handewitt ein größeres Gefahrenpoten-

tial. 


